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Nr. Thema Vorgabe Bemerkung Nachweis Massnahmen zur Umsetzung (indikativ) 

    Phase V/P Phase A/R Betrifft BKP Ausschreibung Realisierung 

Ausschlusskriterien       

AM01 Schadstoffe in 

Gebäuden 

Für die von der Modernisierung 

betroffenen Gebäude bzw. Gebäu-

deteile wurde durch eine Fachper-

son eine Gebäudevoruntersuchung 

(Gebäudecheck) auf Asbest, PCB 

(Fugendichtungsmassen) und PCP 

(Holzschutzmittel) durchgeführt. 

Falls die von der Moderni-

sierung betroffenen 

Gebäude bzw. Gebäude-

teile 1990 und später 

erstellt wurden, so ist 

diese Vorgabe nicht 

anwendbar. 

Eine Liste der Fachperso-

nen für Asbest-

Untersuchungen ist auf 

der Website der SUVA 

verfügbar. 

Bericht Ge-

bäudevorun-

tersuchung 

- 10, 196 Keine (Untersuchung ist 

vor der Ausschreibung der 

Rückbauarbeiten durch-

zuführen). 

Keine (Untersuchung ist vor 

der Umsetzung der Rückbau-

arbeiten durchzuführen). 

AM02 Chemischer 

Holzschutz in 

Innenräumen 

Ausgeschlossen: Einsatz von 

chemischen Holzschutzmitteln in 

beheizten Innenräumen. 

Ausgenommen davon sind 

bläuewidrig eingestellte 

Tauchgrundierungen von 

Holzfenstern. 

- Auszug Werk-

vertrag (Verbot 

von chemi-

schen Holz-

schutzmitteln) 

214, 221, 273; 

(215, 224, 276, 

277, 281, 282, 

283) 

Das Verbot von chemi-

schen Holzschutzmitteln 

ist in den Vorbedingungen 

zu erwähnen. Im Be-

schrieb von Leistungen, 

für welche Holz oder 

Holzprodukte verwendet 

werden, darf kein chemi-

scher Holzschutz ausge-

schrieben werden. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf das Verbot aufmerksam 

machen. Festlegen allenfalls 

zu verwendender Produkte 

zur Behandlung von Holz oder 

Holzprodukten vor Arbeitsbe-

ginn und Einfordern des 

entsprechenden Produkte- 

bzw. Sicherheitsdatenblatts. 

Kontrolle auf der Baustelle 

und Nachweis mittels Digital-

fotografien. Da es sich um ein 

Ausschlusskriterium handelt, 

ist diese Anforderung konse-

quent bei allen Bauteilen und 

Arbeiten im Innenraum 

umzusetzen. 
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AM03 Biozid ausgerüs-

tete Produkte 

Ausgeschlossen: Einsatz von 

Bioziden bzw. biozid ausgerüsteten 

Beschichtungsstoffen (Farben und 

Putze) in beheizten Innenräumen. 

Biozide zur Filmkonser-

vierung (inkl. Nanosilber) 

gewährleisten nur kurz-

zeitigen Schutz und sind 

gesundheitsbelastend.  

Ausgenommen von dieser 

Vorgabe sind Biozide zur 

Topfkonservierung. 

- Aktuelle 

Produktdaten-

blätter oder 

Sicherheitsda-

tenblätter der 

verwendeten 

Beschich-

tungsstoffe 

271, 285; (221, 

273, 281) 

Das Verbot von Bioziden 

ist in den Vorbedingungen 

zu erwähnen. Im Be-

schrieb von Leistungen, 

für welche Beschich-

tungsstoffe verwendet 

werden, dürfen keine 

biozidhaltigen Produkte 

ausgeschrieben werden. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf das Verbot aufmerksam 

machen. Festlegen der zu 

verwendenden Produkte vor 

Arbeitsbeginn und Einfordern 

des entsprechenden Produk-

te- bzw. Sicherheitsdaten-

blatts. Kontrolle auf der 

Baustelle und Nachweis 

mittels Digitalfotografien. Da 

es sich um ein Ausschlusskri-

terium handelt, ist diese 

Anforderung konsequent bei 

allen Bauteilen und Arbeiten 

im Innenraum umzusetzen. 
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AM04 Formaldehyd-

Emissionen aus 

Holzwerkstoffen 

und verleimten 

Holzprodukten  

Ausgeschlossen: Anwendung von 

Holzwerkstoffen bzw. verleimten 

Holzprodukten mit UF- oder MUF-

Verleimung, welche nicht allseitig 

beschichtet, gelocht oder gerillt 

(z.B. Akustikelemente) sind oder in 

Umgebung mit erhöhter Tempera-

tur (Heizungsverkleidungen, Fens-

tersimse, Oblichtzargen etc.) 

verwendet werden, in beheizten 

Innenräumen. 

Holzwerkstoffe mit PF 

(Phenol-Formaldehyd), 

PMDI (Polyurethan) oder 

PVAc (Polyvinyl-Acetat) 

als Bindemittel verursa-

chen nur geringe oder 

keine Formaldehyd-

Emissionen. Als Be-

schichtung gelten Bele-

gungen mit Kunstharz-

platten, Folien oder ein 

mehrfach aufgebrachter 

Anstrich. Die Anforderung 

gilt nur für beheizte 

Innenräume. 

- Aktuelle 

Produktdaten-

blätter, Sicher-

heitsdatenblät-

ter oder 

Prüfatteste der 

verwendeten 

Holzwerkstoffe 

und verleimten 

Holzprodukte 

mit Angaben zu 

Leimart und 

Formaldehyd-

emission des 

Produkts 

214, 258, 273, 

281; (215, 221, 

276, 277, 282, 

283) 

Das Verbot von UF- oder 

MUF-verleimten Produk-

ten (unter den erwähnten 

Bedingungen) ist in den 

Vorbedingungen aufzufüh-

ren. Im Beschrieb von 

Leistungen, für welche 

Holzwerkstoffe oder 

verleimte Holzprodukte 

verwendet werden, dürfen 

keine UF- oder MUF-

verleimten Produkte 

ausgeschrieben werden, 

falls nachher keine 

allseitige Beschichtung 

aufgebracht wird, die 

Produkte gerillt bzw. 

gelocht sind oder in 

Umgebung mit erhöhter 

Temperatur verwendet 

werden. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf das Verbot aufmerksam 

machen. Festlegen der zu 

verwendenden Produkte vor 

Arbeitsbeginn und Einfordern 

des entsprechenden Produk-

te- bzw. Sicherheitsdaten-

blatts. Kontrolle auf der 

Baustelle und Nachweis 

mittels Digitalfotografien. Da 

es sich um ein Ausschlusskri-

terium handelt, ist diese 

Anforderung konsequent bei 

allen Bauteilen und Arbeiten 

im Innenraum umzusetzen. 

AM05 Formaldehyd-

Emissionen aus 

Klebstoffen für 

Furniere / 

Belegungen 

Ausgeschlossen: Anwendung von 

Klebstoffen auf Basis von Formal-

dehyd in beheizten Innenräumen. 

Klebstoffe auf Basis von 

PVAc (Polyvinyl-Acetat) 

oder Polyurethan verur-

sachen keine Formalde-

hyd-Emissionen. 

- Aktuelle 

Produktdaten-

blätter oder 

Sicherheitsda-

tenblätter der 

verwendeten 

Klebstoffe 

258, 273; (276, 

277, 281, 282, 

283) 

Das Verbot von Klebstof-

fen auf Basis von Formal-

dehyd ist in den Vorbedin-

gungen aufzuführen. Im 

Beschrieb von Leistungen, 

für welche Klebstoffe 

verwendet werden, dürfen 

keine formaldehydbasier-

te Produkte ausgeschrie-

ben werden. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf das Verbot aufmerksam 

machen. Festlegen der zu 

verwendenden Produkte vor 

Arbeitsbeginn und Einfordern 

des entsprechenden Produk-

te- bzw. Sicherheitsdaten-

blatts. Kontrolle in der Werk-

statt oder auf der Baustelle 

und Nachweis mittels Digital-

fotografien. Da es sich um ein 

Ausschlusskriterium handelt, 

ist diese Anforderung konse-

quent umzusetzen. 
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AM06 Formaldehyd-

Emissionen aus 

Akustikputzen

  

Ausgeschlossen: Anwendung von 

Akustikputzsystemen, welche mit  

Formaldehyd oder Formaldehyd 

abspaltenden Substanzen konser-

viert sind, in beheizten Innenräu-

men. 

- - Bestätigung 

des Herstel-

lers, dass  das 

ganze verwen-

dete System 

kein Formal-

dehyd abgibt  

oder Prüfattest 

zur Formalde-

hydemission 

des verwende-

ten Systems 

271; (282, 283) Das Verbot von Akustik-

putzen, welche mit For-

maldehyd abspaltenden 

Substanzen konserviert 

sind, ist in den Vorbedin-

gungen aufzuführen. Im 

Beschrieb von Leistungen, 

für welche Akustikputze 

verwendet werden, dürfen 

keine Formaldehyd 

abspaltende Produkte 

ausgeschrieben werden. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf das Verbot aufmerksam 

machen. Festlegen der zu 

verwendenden Produkte vor 

Arbeitsbeginn und Einfordern 

des entsprechenden Produk-

te- bzw. Sicherheitsdaten-

blatts. Kontrolle auf der 

Baustelle und Nachweis 

mittels Digitalfotografien. Da 

es sich um ein Ausschlusskri-

terium handelt, ist diese 

Anforderung konsequent 

umzusetzen. 

AM07 Raumluftmes-

sungen (Formal-

dehyd) 

Ausgeschlossen: Messwerte der 

Formaldehydkonzentration in den 

untersuchten Räumen über 62 

μg/m3 (Aktivmessung) bzw. über 40 

μg/m3 (Passivmessung). 

Die einzuhaltenden 

Bedingungen sind im 

aktuell gültigen QS-

Dokument ME-ECO 

dokumentiert. 

- Ergebnisse 

Raumluftmes-

sungen For-

maldehyd 

Ganzes Gebäu-

de 

In den Ausschreibungsun-

terlagen die Durchführung 

von Formaldehyd-

Kontrollmessungen nach 

Baufertigstellung erwäh-

nen.  

Abschluss der Messungen bis 

spätestens 3 Monate nach 

Baufertigstellung, Rücksen-

dung der Passivsammler ans 

Auswertungslabor bzw. der 

Messergebnisse (bei aktiven 

Messungen) an die zuständige 

Zertifizierungsstelle ECO. 
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AM08 Lösemittel-

Emissionen aus 

Bau- und Hilfs-

stoffen 

Ausgeschlossen: Verarbeitung 

lösemittelverdünnbarer Produkte 

(Anstrichstoffe, Imprägnierungen, 

Versiegelungen, Öle/Wachse, 

Klebstoffe, Spachtelmassen, 

Reinigungsmittel etc.) in beheizten 

Innenräumen. 

Besonders zu prüfen sind 

die Lösemittelgehalte von 

Leinölprodukten, Ölfar-

ben, Bodenölen, Holz-

wachsen etc., da diese 

meist lösemittelverdünn-

bar sind. Es spielt keine 

Rolle, ob es sich um 

natürliche oder syntheti-

sche Lösemittel handelt – 

beide haben ähnliche 

negative gesundheitliche 

Auswirkungen.  

Die GISCODE-Einstufung 

stellt bei der Produkte-

wahl eine gute Hilfe dar. 

- Aktuelle 

Produktdaten-

blätter, VSLF-

Deklarationen 

oder Sicher-

heitsdatenblät-

ter der ver-

wendeten 

Produkte 

273, 281, 285; 

(211, 216, 221, 

225, 23, 24, 25, 

271, 272, 274, 

276, 277, 282, 

283, 287) 

Das Verbot von lösemittel-

verdünnbaren Produkten 

ist in den Vorbedingungen 

aufzuführen. Im Beschrieb 

von Leistungen dürfen 

keine lösemittelverdünn-

baren Produkte ausge-

schrieben werden. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf das Verbot aufmerksam 

machen. Festlegen der zu 

verwendenden Produkte vor 

Arbeitsbeginn und Einfordern 

des entsprechenden Produk-

te- bzw. Sicherheitsdaten-

blatts. Kontrolle auf der 

Baustelle und Nachweis 

mittels Digitalfotografien. Da 

es sich um ein Ausschlusskri-

terium handelt, ist diese 

Anforderung konsequent 

umzusetzen. 

AM09 Montage- und 

Abdichtungsar-

beiten 

Ausgeschlossen: Montage, Abdich-

tung oder Füllen von Hohlräumen 

mittels PU-Montage- oder Füll-

schäumen. 

Die Verwendung von 

Montage- oder Füll-

schäumen ist bei tempo-

rärer Anwendung im 

Aussenbereich (Scha-

lungsabdichtungen) 

zulässig. 

- Auszug Werk-

vertrag (Verbot 

von PU-

Montage- oder 

Füllschäumen) 

211, 214, 221, 

273; (212, 213, 

215, 224, 225, 

228, 258, 271, 

272, 274, 276, 

277, 282, 283) 

Das Verbot von Montage- 

und Füllschäumen ist in 

den Vorbedingungen zu 

erwähnen. In der Aus-

schreibung von Montage-

arbeiten sind ausschliess-

lich mechanische Befesti-

gungen zu beschreiben. 

Das Ausstopfen von 

Hohlräumen kann mit 

Seidenzöpfen oder ande-

ren geeigneten Stopfma-

terialien erfolgen. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf das Verbot aufmerksam 

machen und die Art der 

mechanischen Befestigung 

festlegen. Kontrolle auf der 

Baustelle. Da es sich um ein 

Ausschlusskriterium handelt, 

ist diese Anforderung konse-

quent bei allen Bauteilen und 

Arbeiten umzusetzen.  
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AM10 Schwermetalle 

aus Bedachungs-

, Fassaden- und 

Abschlussmate-

rialien 

Ausgeschlossen: Grossflächiger 

Einsatz blanker Kupfer-, Titanzin-

koder verzinkter Stahlbleche ohne 

Einbau eines geeigneten Metallfil-

ters für die betroffenen Dach- bzw. 

Fassadenwasser. 

Als grossflächig gilt eine 

bewitterte Fläche von 

mehr als 50 m2. Die 

Vorgabe gilt nur für 

blanke, d.h. unbeschichte-

te Bleche. Vorbewitterte 

Bleche werden den 

blanken Blechen gleich-

gestellt. 

Fassadenplä-

ne, Dachauf-

sicht 

Auszug Werk-

vertrag (ver-

wendete 

Bleche im 

Aussenbereich 

oder Metallfil-

ter) 

222, 224; (213, 

215) 

In der Ausschreibung der 

Arbeiten sind ausschliess-

lich Bleche zu beschrei-

ben, welche nicht aus 

Kupfer, Titanzink oder 

verzinktem Blech beste-

hen oder beschichtet sind. 

Alternativ ist ein geeigne-

ter Metallfilter auszu-

schreiben. 

Vor Arbeitsbeginn das Materi-

al festlegen. Kontrolle auf der 

Baustelle. Da es sich um ein 

Ausschlusskriterium handelt, 

ist diese Anforderung konse-

quent bei allen Bauteilen und 

Arbeiten umzusetzen. 

AM11 Bleihaltige 

Materialien 

Ausgeschlossen: Verwendung von 

bleihaltigen Materialien. 

Schalldämmfolien, Blei-

lappen bei Firstausbildun-

gen oder Fenstereinfas-

sungen bei Steildächern 

etc. 

- Auszug Werk-

vertrag (Verbot 

von bleihalti-

gen Materia-

lien), Produkt-

datenblatt, 

Digitalbilder 

222, 224, 25, 

273; (271, 276, 

277, 282, 283) 

Das Verbot von Bleifolien 

oder anderen bleihaltigen 

Materialien ist in den 

Vorbedingungen zu 

erwähnen. In den Positio-

nen der Ausschreibung 

sind geeignete Alternati-

ven (Bleilappen im Steil-

dach: z.B. Chromstahl-

blech; Schalldämmfolien: 

z.B. bituminöse Produkte; 

Abwasserleitungen: z.B. 

schalldämmende Kunst-

stoffrohre) zu beschrei-

ben. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf das Verbot aufmerksam 

machen und die Produkte 

festlegen. Kontrolle auf der 

Baustelle. Da es sich um ein 

Ausschlusskriterium handelt, 

ist diese Anforderung konse-

quent bei allen Bauteilen und 

Arbeiten umzusetzen.  
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AM12 Holzauswahl Ausgeschlossen: Verwendung von 

Hölzern bzw. Holzprodukten aus-

sereuropäischer Herkunft ohne 

FSC-, PEFC- oder gleichwertiges 

Label. 

Anforderung gilt auch bei 

untergeordneter Anwen-

dung wie z.B. Unterkon-

struktionen, Furnieren 

etc. 

- Zertifikate aller 

verwendeten 

aussereuropäi-

schen Hölzer 

bzw. Holzpro-

dukte 

214, 215, 221, 

258, 273, 281; 

(211, 224, 228, 

274, 276, 277, 

282, 283) 

Das Verbot von aussereu-

ropäischen Hözern ohne 

FSC-oder PEFC-Zertifikat 

ist in den Vorbedingungen 

zu erwähnen. In den 

Positionen der Ausschrei-

bung sind entweder 

Hölzer europäischer 

Herkunft oder FSC- bzw. 

PEFC-zertifizierte Hölzer 

zu beschreiben und die 

Notwendigkeit eines 

Nachweises mittels 

Zertifikat zu erwähnen. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf das Verbot aufmerksam 

machen und die Produkte 

festlegen. Kontrolle auf der 

Baustelle. Zertifikate der 

aussereuropäischen Hölzer 

einfordern (Achtung! Es muss 

nachvollziehbar sein, dass 

sich das Zertifikat auf die 

verbauten Hölzer bezieht). Da 

es sich um ein Ausschlusskri-

terium handelt, ist diese 

Anforderung konsequent bei 

allen Bauteilen und Arbeiten 

umzusetzen. 
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Materialien und Bauprozesse       

MM01 Zementarten für 

normal bean-

spruchte Betone 

Einsatz der Zementarten CEM II/B 

oder CEM III für normal bean-

spruchte Betone. 

Durch Einsatz von Ze-

mentarten mit tiefem 

Portlandzementklinker-

Anteil können die CO2-

Emissionen reduziert 

werden. 

- Lieferscheine 

bzw. Rezeptur 

Beton 

201, 211, 212 In den Positionen der 

Ausschreibung für normal 

beanspruchte Betone sind 

die Zementarten CEM II/B 

oder CEM III zu beschrei-

ben. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Person des 

beauftragten Unternehmens, 

Sammeln der Liefer- bzw. 

Rezepturscheine. 

MM02 Label für Holz 

und Holzwerk-

stoffe 

Mindestens 50 Vol.-% der verwen-

deten Hölzer bzw. Holzwerkstoffe 

tragen das FSC- oder PEFC-Label. 

Die entsprechenden Nachweise 

liegen vor. 

Nur das FSC- oder das 

PEFC-Label stellen eine 

nachhaltige Bewirtschaf-

tung der Wälder sicher 

und gewährleisten, dass 

das Holz nicht aus der 

Abholzung von Primär-

wäldern stammt. 

- Zertifikate von 

mindestens 50 

Vol.-% der 

verwendeten 

Hölzer bzw. 

Holzprodukte 

214, 215, 221, 

258, 273, 281; 

(211, 224, 228, 

274, 276, 277, 

282, 283) 

In den Positionen der 

Ausschreibung sind FSC- 

bzw. PEFC-zertifizierte 

Hölzer zu beschreiben 

und die Notwendigkeit 

eines Nachweises mittels 

Zertifikat zu erwähnen. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Person des 

beauftragten Unternehmens, 

Zertifikate der Hölzer einfor-

dern (Achtung! Es muss 

nachvollziehbar sein, dass 

sich das Zertifikat auf die 

verbauten Hölzer bezieht). 

MM03 Produkte in 

Originalgebinden 

Auf der ganzen Baustelle werden 

nur Produkte in Originalgebinden 

verwendet. 

Die Kontrolle von Produk-

ten auf der Baustelle kann 

nur erfolgen, wenn diese 

direkt aus den Originalge-

binden verarbeitet wer-

den. 

- Auszug Werk-

vertrag, Bilder 

von Gebinden 

auf der Bau-

stelle 

273, 281, 285; 

(211, 216, 221, 

225, 227, 23, 

24, 25, 271, 

272, 274, 276, 

277, 282, 283, 

287) 

In den Vorbedingungen 

der Ausschreibung ist die 

Anforderung zu erwähnen. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Person des 

beauftragten Unternehmens, 

Kontrolle auf der Baustelle 

für alle Produkte. 

MM04 Produktdeklara-

tion von An-

strichstoffen 

Es werden nur Produkte verwendet, 

welche gemäss VSLF-

Produktdeklaration deklariert sind. 

Die VSLF-

Produktedeklaration 

erlaubt die einfache 

Kontrolle der Produkte 

bezüglich ihrer Eignung 

für MINERGIE-ECO. 

- VSLF-

Produkte-

deklaration für 

alle Anstrich-

stoffe 

227, 273, 281, 

285; (211, 216, 

221, 225, 23, 

24, 25, 271, 

272, 274, 276, 

277, 282, 283, 

287) 

In den Vorbedingungen 

der Ausschreibung ist die 

Anforderung zu erwähnen. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Person des 

beauftragten Unternehmens, 

Sammeln der Produktedekla-

rationen für alle Anstrichstof-

fe. 
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MM05 Bauproduktela-

bel für Farben 

und Lacke 

Die eingesetzten Farben und Lacke 

tragen das Label natureplus oder 

Blauer Engel (RAL-UZ 12a). 

Eine Liste der gelabelten 

Produkte findet man auf 

der Website der entspre-

chenden Labels. 

- Produkte-

Datenblatt mit 

ersichtlichem 

Label für 

Farben und 

Lacke 

227, 273, 281, 

285; (211, 216, 

221, 225, 23, 

24, 25, 271, 

272, 274, 276, 

277, 282, 283, 

287) 

In den Vorbedingungen 

und in den Leistungsposi-

tionen der Ausschreibung 

ist die Anforderung zu 

erwähnen. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Person des 

beauftragten Unternehmens, 

Sammeln der Produkteda-

tenblätter. 

MM06 Bauproduktela-

bel für Grundie-

rungen, Vorstri-

che, Spachtel-

massen und 

Klebstoffe von 

Bodenbelägen 

Für die Verlegung von Bodenbelä-

gen werden nur Produkte mit dem 

Kennzeichen EMICODE EC1 ver-

wendet.  

Das Kennzeichen EMICO-

DE EC1 wird nur emissi-

onsarmen Produkten 

verliehen. Eine Liste der 

gelabelten Produkte ist 

auf der Website 

www.emicode.com 

verfügbar. 

- Produkte-

Datenblätter 

mit ersichtli-

chem EMICO-

DE EC1 Label 

281 In den Vorbedingungen 

und in den Leistungsposi-

tionen der Ausschreibung 

ist die Anforderung zu 

erwähnen. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Person des 

beauftragten Unternehmens, 

Sammeln der Produkteda-

tenblätter. 

MM07 Verzicht auf 

chemischen 

Wurzelschutz  

Für die Abdichtung von Dächern 

oder Bauteilen unter Terrain 

werden ausschliesslich Produkte 

ohne chemischen Wurzelschutz 

verwendet. 

Der chemische Wurzel-

schutz stellt eine starke 

Belastung der Böden und 

Gewässer dar. Beispiels-

weise sind FPO- und 

EPDM-Folien ohne chemi-

sche Ausrüstung wurzel-

fest. Bitumenbahnen mit 

der Bezeichnung „WF“ 

weisen einen chemischen 

Wurzelschutz auf. 

- Produkte-

Datenblatt 

Abdichtungen 

224, 225 (211, 

222) 

In den Positionen der 

Ausschreibung sind 

Materialien bzw. Produkte 

ohne chemischen Wurzel-

schutz zu beschreiben. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Person des 

beauftragten Unternehmens, 

Sammeln der Produkteda-

tenblätter. 

MM08 Verzicht auf 

Beheizung des 

Rohbaus 

Auf eine Beheizung des Gebäudes 

wird verzichtet, solange die Wär-

medämmung nicht vollständig 

erstellt und die Gebäudehülle 

undicht ist. 

Auch sogenannte Gerüst-

heizungen fallen unter 

diese Vorgabe. 

Terminpro-

gramm 

- 211, 24, 286 Es dürfen keine entspre-

chenden Leistungen 

ausgeschrieben werden. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Kontrolle auf der Baustelle. 
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MM09 Bodenschutzkon-

zept 

Es besteht ein Konzept für den 

Schutz des Bodens während der 

Bauphase. Für mindestens folgen-

de Themen werden Massnahmen 

evaluiert: 

Absperrung von Flächen, welche 

nicht genutzt oder befahren werden 

dürfen; Schutz von Fahr- und 

Lagerflächen; Kontrolle der maxi-

malen Bodenpressung und Einsatz 

von geeigneten Maschinen; Um-

gang mit Abtrag und Lagerung von 

Oberboden; Vermeidung von 

Erosion und Sedimentation. 

Minimal sind die Anforde-

rungen des  eco-BKP 201 

einzuhalten. Siehe auch 

BAFU-Leitfaden Boden-

schutz. 

Bodenschutz-

konzept 

- - Keine.  Keine. 

MM10 Bodenschutz 

während der 

Bauphase 

Die Massnahmen aus dem Boden-

schutzkonzept werden vollständig 

umgesetzt.  

- - Beschrieb der 

durchgeführ-

ten Boden-

schutzmass-

nahmen mit 

Digitalfotos der 

Baustelle 

20, 211 In den Positionen der 

Ausschreibung sind alle 

Bodenschutzmassnahmen 

aus dem Konzept zu 

beschreiben. 

Vor Arbeitsbeginn die Unter-

nehmer und die Handwerker 

auf die Bodenschutzmass-

nahmen aufmerksam machen 

und die konkrete Umsetzung 

festlegen. Kontrolle auf der 

Baustelle (Messung der 

Bodenfeuchte, Bestimmung 

der maximalen Bodenpres-

sung, Kontrolle der Bauma-

schinen etc.). 

MM11 Altlastenanalyse 

und –

Massnahmen 

Das Grundstück wurde bezüglich 

Altlasten analysiert.  

Bei Belastung des Bodens mit 

Schadstoffen: weitere Untersu-

chungen bzw. Massnahmen werden 

in Absprache mit der kantonalen 

Altlastenfachstelle durchgeführt. 

Der kantonale Altlasten-

kataster gibt Auskunft 

über Verdachtsflächen wie 

Industrie- oder Gewerbe-

standorte, Rebgärten etc. 

Nicht belastete 

Grundstücke: 

Auszug Altlas-

tenkataster; 

belastete 

Grundstücke: 

Bericht Altlas-

tenuntersu-

chung 

Nachweis über 

durchgeführte 

Massnahmen 

(z.B. Digitalfo-

tos). 

20, 211 Allenfalls Ausschreibung 

notwendiger Sanierungs-

massnahmen, welche 

durch Spezialunterneh-

men durchgeführt werden 

(inkl. Gesetzeskonforme 

Deponie oder Behandlung 

von kontaminiertem 

Material). 

Kontrolle der Umsetzung 

mittels geeigneten Messun-

gen. 
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MM12 Recycling (RC) – 

Konstruktionsbe-

ton 

Der Anteil von RC-Beton (gem. SIA 

Merkblatt 2030), bezogen auf die 

Masse der Betonkonstruktionen, 

für welche RC-Beton grundsätzlich 

angewendet werden kann, beträgt 

50% oder mehr. Die Distanz zwi-

schen RC-Betonwerk und Baustelle 

beträgt maximal 25 km. 

 

Grundlage: KBOB/eco-

bau/IPB-Merkblatt „Beton 

aus rezyklierter Gesteins-

körnung“.  

Gemäss SIA-Merkblatt 

2030 beträgt der minimale 

Gehalt an Rezyklat bei 

Gesteinskörnung für RC-

Beton 25% Rc (Betongra-

nulat) bzw. 5% Rb (Misch-

abbruchgranulat). Für 

Beton nach Zusammen-

setzung (Füll-, Hüll- und 

Unterlagsbeton etc.) muss 

der Gehalt an Rezyklat bei 

Gesteinskörnung mindes-

tens 40 Massen-% betra-

gen. 

Besteht keine Bezugs-

möglichkeit von RC-Beton 

im Umkreis von 25 km der 

Baustelle oder muss das 

Recyclingmaterial weiter 

als 25 km zum Betonwerk 

transportiert werden, so 

ist diese Vorgabe nicht 

anwendbar (Nachweis 

erforderlich; entspre-

chende Anleitung mit 

Formular ist auf Website 

Minergie verfügbar). 

- Lieferscheine 

der RC-Beton-

Lieferungen 

mit Angaben 

zum Rezykla-

tanteil 

20, 211, 212 Verfügbarkeit der RC-

Betonsorten abklären 

(siehe auch entsprechen-

de Anleitung auf der 

MINERGIE-Website). Mit 

dem Bauingenieur festle-

gen, welche Bauteile aus 

RC-Beton gefertigt 

werden können und Anteil 

an der gesamten Beton-

masse berechnen. In 

Devis die entsprechenden 

RC-Betonsorten mit den 

vorhergesehenen Mengen 

ausschreiben (keine Per-

Positionen).  

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Person des 

beauftragten Unternehmens, 

Lieferscheine sammeln und 

Gesamtmenge kontrollieren 

auf Übereinstimmung mit den 

ausgeschriebenen RC-

Betonmengen.  
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MM13 Recycling (RC) - 

Füll-, Hüll- und 

Unterlagsbeton 

Der eingesetzte RC-Beton weist 

einen Gehalt an Recyclinggesteins-

körnung von mindestens 80 Mas-

sen-% auf. 

Grundlage: KBOB/eco-

bau/IPB-Merkblatt „Beton 

aus rezyklierter Gesteins-

körnung“. Besteht keine 

Bezugsmöglichkeit von 

RC-Beton im Umkreis von 

25 km der Baustelle 

(Nachweis erforderlich), 

so ist diese Vorgabe nicht 

anwendbar. 

- Lieferscheine 

der RC-Beton-

Lieferungen 

mit Angaben 

zum Rezykla-

tanteil 

20, 211 Verfügbarkeit der RC-

Betonsorten abklären. Mit 

den zuständigen Personen 

der beauftragten Unter-

nehmen festlegen, welche 

Bauteile aus RC-Beton 

mit erhöhtem Gehalt an 

Recyclinggesteinskörnung 

gefertigt werden können. 

In Devis die entsprechen-

den RC-Betonsorten 

ausschreiben. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Lieferscheine sammeln. 

MM14 Einsatz von 

Recycling-

Kiessand 

Für Hinterfüllungen, Auffüllungen, 

Materialersatz, Sauberkeitsschich-

ten etc. wird Recycling-Kiessand A 

oder B eingesetzt. 

- - Lieferscheine 

der RC-

Kiessand-

Lieferungen 

20, 211 Verfügbarkeit von RC-

Kiessand abklären. In 

Devis die entsprechenden 

Positionen mit RC-

Kiessanden ausschreiben. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Lieferscheine sammeln. 

MM15 Einsatz der eco-

devis in der 

Ausschreibung 

Bei der Erstellung der Ausschrei-

bungsunterlagen werden die 

aktuell gültigen eco-devis verwen-

det und zu mehr als 30% die als 

ökologisch interessant bzw. als 

ökologisch bedingt interessant 

gekennzeichneten Varianten 

ausgeschrieben. 

Diese Anforderung bezieht 

sich nur auf diejenigen 

Positionen, für welche 

entsprechende Empfeh-

lungen der eco-devis 

verfügbar sind. 

- Auszug Werk-

vertrag mit 

Kennzeichnung 

der in den eco-

devis gekenn-

zeichneten 

Positionen 

Alle Gewerke. Eco-devis-fähige Software 

einsetzen und eco-devis-

Funktion einschalten; bei 

Ausschreibungen mehr 

als 50% der Positionen 

mit gekennzeichneten 

Varianten ausschreiben. 

Keine. 

MM16 Installationsma-

terialien 

Halogenfreie Materialien für 

Installations- und/oder Isolations-

materialien 

- - Lieferschein 

mit Produktan-

gabe 

230-250 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

MM17 Relevante 

Bestandteile, 

Anforderungsni-

veau 1 

Die MINERGIE-ECO-Checkliste 

„relevante Bestandteile und Ent-

sorgung“ wurde vollständig ausge-

füllt und die Mindestanforderungen 

für den Teil Relevante Bestandteile 

erreicht. 

- - Ausgefüllte 

Checkliste 

„relevante 

Bestandteile 

und Entsor-

gung“ 

211, 214, 215, 

226, 271, 224, 

221, 230-250, 

281 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 
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MM18 Relevante 

Bestandteile, 

Anforderungsni-

veau 2 

Die MINERGIE-ECO-Checkliste 

„relevante Bestandteile und Ent-

sorgung“ wurde vollständig ausge-

füllt und die erhöhten Anforderun-

gen für den Teil Relevante Bestand-

teile erreicht. 

- - Ausgefüllte 

Checkliste 

„relevante 

Bestandteile 

und Entsor-

gung“ 

211, 214, 215, 

226, 271, 224, 

221, 230-250, 

281 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

MM19 Entsorgung, 

Anforderungsni-

veau 1 

Die MINERGIE-ECO-Checkliste 

„relevante Bestandteile und Ent-

sorgung“ wurde vollständig ausge-

füllt und die Mindestanforderungen 

für den Teil Entsorgung erreicht. 

- - Ausgefüllte 

Checkliste 

„relevante 

Bestandteile 

und Entsor-

gung“ 

211, 214, 215, 

226, 271, 224, 

221, 281 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

MM20 Entsorgung, 

Anforderungsni-

veau 2 

Die MINERGIE-ECO-Checkliste 

„relevante Bestandteile und Ent-

sorgung“ wurde vollständig ausge-

füllt und die erhöhten Anforderun-

gen für den Teil Entsorgung er-

reicht. 

- - Ausgefüllte 

Checkliste 

„relevante 

Bestandteile 

und Entsor-

gung“ 

211, 214, 215, 

226, 271, 224, 

221, 281 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 
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Gebäudekonzept       

GM01 Nutzungsflexibi-

lität der Trag-

struktur, Anfor-

derungsniveau 1 

Bereits vor der Modernisierung war 

eine ausreichende Nutzungsflexibi-

lität gegeben (Innerhalb der Nut-

zungszonen lässt sich die Raumauf-

teilung ohne Eingriff ins Tragsys-

tem wesentlich verändern), die 

durch die Baumassnahmen nicht 

verringert wurde 

oder 

die Nutzungsflexibilität der Trag-

struktur wurde im Vergleich zum 

Zustand vor der Modernisierung 

deutlich verbessert. 

Z.B. alle Wohnungstrenn-

wände tragend, alle 

Wände zwischen den 

Zimmern nicht tragend 

oder „Schaltzimmer“ 

zwischen den Wohnungen. 

Grundrissplä-

ne mit einge-

zeichneten 

Tragelemen-

ten vor und 

nach der 

Modernisie-

rung 

- 211, 212, 213, 

214, 271 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

GM02 Nutzungsflexibi-

lität der Trag-

struktur, Anfor-

derungsniveau 2 

Bereits vor der Modernisierung war 

eine hohe Nutzungsflexibilität 

gegeben (z.B. Tragstruktur vorwie-

gend aus Stützen, mit wenigen 

tragenden Innenwänden), die durch 

die Baumassnahmen nicht verrin-

gert wurde.  

Z.B. Wände Treppenhäu-

ser tragend (Aussteifung), 

restliche Tragstruktur aus 

Stützen. 

Bei Erfüllung des Anfor-

derungsniveaus 2 kann 

Anforderungsniveau 1 

ebenfalls als erfüllt 

angesehen werden. 

Grundrissplä-

ne mit einge-

zeichneten 

Tragelemen-

ten 

- 211, 212, 213, 

214, 271 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

GM03 Nutzungsflexibi-

lität durch die 

Fassadengestal-

tung 

Bereits vor der Modernisierung 

erlaubte die Fassade eine Flexibili-

tät in der Raumaufteilung, die 

durch die Baumassnahmen nicht 

verringert wurde 

oder 

die Fassadengestaltung wurde im 

Vergleich mit dem Zustand vor der 

Modernisierung so verändert, dass 

sich die Flexibilität der Raumauftei-

lung deutlich erhöhte.  

Anschlussmöglichkeit von 

Innenwänden im Abstand 

von maximal 2.5 m (z.B. 

mittels Lochfassade, 

breiten vertikalen Rah-

menpartien bei Fenstern) 

Fassadenpläne 

mit erkennba-

rer Fenster-

einteilung, 

Detail Innen-

wandan-

schluss an 

Fassade. 

- 211, 212, 213, 

214, 221 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 
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GM04 Zugänglichkeit 

vertikaler HT-

Installationen 

Die vertikal geführten Lüftungs- 

und Sanitärinstallationen sind über 

alle Geschosse einfach zugänglich 

sowie reparierbar, demontierbar, 

erneuerbar und erweiterbar. Die 

Anordnung im Grundriss erlaubt 

kurze Erschliessungswege 

oder 

die Zugänglichkeit von mehr als der 

Hälfte der vertikal geführten 

Haustechnikinstallationen wird im 

Vergleich zum Zustand vor der 

Modernisierung deutlich verbes-

sert. 

z.B. personenbreiter, gut 

zugänglicher Schacht; 

Türen, Verkleidungen 

oder nicht tragende 

Vormauerungen, die mit 

kleinem Aufwand entfern-

bar sind. 

Detailplan 

Steigzonen 

Digitalfotos 244, 254 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Dokumentation 

mittels Digitalfotos. 

GM05 Zugänglichkeit 

horizontaler HT-

Installationen 

Die horizontal geführten Lüftungs- 

und Sanitärinstallationen sind ohne 

grossen Aufwand zugänglich sowie 

reparierbar, demontierbar, erneu-

erbar und erweiterbar 

oder 

die Zugänglichkeit von mehr als der 

Hälfte der horizontal geführten 

Haustechnikinstallationen wird im 

Vergleich zum Zustand vor der 

Modernisierung deutlich verbes-

sert. 

z.B. offene Leitungsfüh-

rung, grossflächige 

Revisionsöffnungen in 

abgehängter Decke 

Beschrieb 

Haustechnik-

Konzept mit 

Skizzen 

Digitalfotos 244, 254 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Dokumentation 

mittels Digitalfotos. 
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GM06 Bauliche Bedin-

gungen für den 

Ersatz von 

Maschinen und 

Grossgeräten 

Die Positionierung und Dimensio-

nierung der Zugänge, Technikräu-

me und Zentralen gewährleisten, 

dass der Ersatz von fest installier-

ten Maschinen und Grossgeräten 

einfach und ohne bauliche Mass-

nahmen erfolgen kann 

oder 

die Zugänglichkeit von mehr als der 

Hälfte aller fest installierten 

Maschinen und Grossgeräten wird 

im Vergleich zum Zustand vor der 

Modernisierung deutlich verbes-

sert.  

z.B. genügend breite und 

hohe Türen, vorbereitete 

Wand- oder Deckenöff-

nungen etc. 

Ausgenommen sind 

Grossspeicher wie z.B. 

Saisonspeicher von 

Solaranlagen. 

Koordinations-

plan Haus-

technik aller 

Technikräume 

mit fest 

installierten 

Maschinen und 

Grossgeräten  

- 23, 24, 25, 26 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

GM07 Austausch- und 

Rückbaufähigkeit 

von Tragstruktur 

und Gebäudehül-

le 

Für neu eingebaute Bauteile oder 

Bauteilschichten werden lösbare, 

rein mechanische Befestigungen 

verwendet, welche den späteren 

Austausch, die Verstärkung oder 

Wiederverwendung der neu einge-

bauten Bauteile bzw. Bauteilschich-

ten erlauben, ohne dass angren-

zende Bauteile beschädigt oder 

erneuert werden. 

Der Aus- und Wiederein-

bau von angrenzenden 

Bauteilen ist zulässig. Die 

lose Verlegung wird der 

mechanischen Befesti-

gung gleichgestellt. 

Bauteilaufbauten, deren 

Schichten derselben 

Materialfraktion angehö-

ren (z.B. rein minerali-

scher Putz auf Mauer-

werk) sind von dieser 

Vorgabe ausgenommen.  

Vor allem bei Bauteilen, 

welche eine kürzere 

Nutzungsdauer als 

angrenzende Bauteile 

besitzen (z.B. Fenster), ist 

die einfache Austausch-

barkeit wichtig. 

- Detailplan 

Fassade, 

Digitalfotos. 

211, 212, 213, 

214, 215, 216, 

221, 222, 224, 

226, 228 

Die ausschliessliche 

Verwendung von mecha-

nischen Befestigungsmit-

teln ist in den Vorbedin-

gungen der Ausschrei-

bungsunterlagen aufzu-

führen. Bei Leistungen, 

für welche Befestigungs-

mittel verwendet werden, 

sind mechanische Befes-

tigungen auszuschreiben. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Dokumentation 

mittels Digitalfotos. 
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GM08 Austausch- und 

Rückbaufähigkeit 

des Ausbaus 

Für neu eingebaute Bauteile oder 

Bauteilschichten werden lösbare, 

rein mechanische Befestigungen 

verwendet, welche den späteren 

Austausch, die Verstärkung oder 

Wiederverwendung der neu einge-

bauten Bauteile bzw. Bauteilschich-

ten erlauben, ohne dass angren-

zende Bauteile beschädigt oder 

erneuert werden. 

Der Aus- und Wiederein-

bau von angrenzenden 

Bauteilen ist zulässig. Die 

lose Verlegung wird der 

mechanischen Befesti-

gung gleichgestellt. 

Bauteilaufbauten, deren 

Schichten derselben 

Materialfraktion angehö-

ren (z.B. Gipsputz auf 

Gipsplatte) sind von dieser 

Vorgabe ausgenommen.  

Vor allem bei Bauteilen, 

welche eine kürzere 

Nutzungsdauer als 

angrenzende Bauteile 

besitzen (z.B. Einbaumö-

bel), ist die einfache 

Austauschbarkeit wichtig. 

- Auszug Werk-

vertrag  

214, 215, 243, 

271, 272, 273, 

274, 276, 277, 

281, 282, 283, 

284 

Die ausschliessliche 

Verwendung von mecha-

nischen Befestigungsmit-

teln ist in den Vorbedin-

gungen der Ausschrei-

bungsunterlagen aufzu-

führen. Bei Leistungen, 

für welche Befestigungs-

mittel verwendet werden, 

sind mechanische Befes-

tigungen auszuschreiben. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Dokumentation 

mittels Digitalfotos. 

GM09 Konzept für 

sparsamen 

Wasserhaushalt, 

Anforderungsni-

veau 1 

Die MINERGIE-ECO-Checkliste 

„Effizienter Einsatz von Trinkwas-

ser“ wurde vollständig ausgefüllt 

und die Mindestanforderungen 

erreicht. 

Die Checkliste basiert auf 

dem SIA-Merkblatt 2026 

„Effizienter Einsatz von 

Trinkwasser“. 

Ausgefüllte 

Checkliste 

„Effizienter 

Einsatz von 

Trinkwasser“ 

- 25 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

GM10 Konzept für spar-

samen Wasser-

haushalt, Anforde-

rungsniveau 2 

Die MINERGIE-ECO-Checkliste „Effi-

zienter Einsatz von Trinkwasser“ 

wurde vollständig ausgefüllt und die 

erhöhten Anforderungen erreicht. 

Die Checkliste basiert auf 

dem SIA-Merkblatt 2026 

„Effizienter Einsatz von 

Trinkwasser“. 

Bei Erfüllung des Anforde-

rungsniveaus 2 kann Anfor-

derungsniveau 1 ebenfalls 

als erfüllt angesehen wer-

den. 

Ausgefüllte 

Checkliste 

„Effizienter 

Einsatz von 

Trinkwasser“ 

- 25 Umsetzung der Ergebnisse 

aus der Projektierungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf der 

Baustelle. 
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GM11 Vogelschutz Die Kollisionsgefahr für Vögel 

wurde mit dem Schweizer Vogel-

schutz abgeklärt und die empfohle-

nen Massnahmen umgesetzt. 

Probleme stellen Eckver-

glasungen, spiegelnde 

Glasflächen, frei stehende 

Verglasungen oder 

mehrheitlich verglaste 

Volumen (z.B. Wintergar-

ten) dar. Bäume oder 

Büsche in der Nähe von 

Glasflächen erhöhen das 

Kollisionsrisiko. 

Hinweise zum Vogelschutz 

bei Bauten siehe Broschü-

re „Vogelkiller Glas“ auf 

der Website von birdlife.ch 

Stellungnah-

me Vogel-

schutz, Be-

schrieb der zur 

Umsetzung 

vorgesehenen 

Massnahmen 

- 221; (213, 214, 

215, 228) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

GM12 Witterungsbe-

ständigkeit der 

Fassade 

Die Fassade (Verputz, Mauerwerk 

bzw. Fassadenbekleidung und 

Sockel) besteht aus witterungsu-

nempfindlichen Materialien bzw. 

Konstruktionen  

oder  

empfindliche Fassadenteile sind 

ausreichend witterungsgeschützt 

(Dachvorsprung, Sockel aus witte-

rungsunempfindlichem Material)  

oder  

die Beständigkeit der Fassade 

wurde gegenüber dem Zustand vor 

der Modernisierung deutlich 

verbessert (Materialwahl, Witte-

rungsschutz der empfindlichen 

Fassadenteile). 

Als witterungsunempfind-

lich gelten z.B. Faserze-

ment, Glas, korrosionsbe-

ständige Metalle, Sichtbe-

ton etc. 

Typischer 

Fassaden-

schnitt mit 

Darstellung 

von Dachan-

schluss und 

Sockell, 

Material-

beschrieb 

- 211, 212, 213, 

214, 215, 216, 

226 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 
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GM13 Witterungsbe-

ständigkeit der 

Fenster 

Die bewitterte Seite von neu einge-

bauten Fenstern und fixen Sonnen-

schutzeinrichtungen  besteht aus 

witterungsunempfindlichen Materi-

alien 

oder  

die neu eingebauten Fenster und 

fixen Sonnenschutzeinrichtungen 

sind ausreichend witterungsge-

schützt. 

Als witterungsunemp-

findlich werden Kunst-

stoff-, Aluminium- oder 

Holz-Metallfenster 

angesehen. 

Ausreichender Witte-

rungsschutz: Tiefe der 

Ausladung mindestens 0.2 

* Höhe des bewitterten 

Bauteils. 

Beschrieb 

Fenster und 

Sonnenschutz, 

typischer 

Fassaden-

schnitt mit 

Darstellung 

Fenster und 

Sonnenschutz 

- 221, 228 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

GM14 Rückbau beste-

hender Gebäude-

teile (Konzept) 

Für die entsprechenden Gebäude-

teile besteht ein Konzept zum 

geordneten Rückbau mit detaillier-

ten Angaben zu Wiederverwendung, 

Recyclingquoten und Entsorgung 

der anfallenden Materialfraktionen 

und deren Mengen.  

Das Konzept hat den 

Anforderungen der SIA-

Empfehlung 430 zu 

entsprechen und einen 

kantonalen Entsorgungs-

nachweis zu enthalten.  

Für schadstoffhaltige 

Bauteile besteht eine 

separate Vorgabe. 

Rückbaukon-

zept 

- 112, 113 Keine. Keine. 

GM15 Rückbau beste-

hender Gebäude-

teile (Umsetzung) 

Das Konzept zum geordneten 

Rückbau bestehender Gebäudeteile 

wurde vollständig umgesetzt. 

- - Digitalfotos 

Rückbauphase, 

Belege Entsor-

gung 

112, 113 Die Einhaltung der SIA-

Empfehlung 430 ist in den 

Vorbedingungen der 

Ausschreibungsunterla-

gen aufzuführen. Die 

Leistungsbeschriebe der 

Ausschreibung haben alle 

Elemente des Rückbau-

konzepts zu enthalten. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Dokumentation 

mittels Digitalfotos und 

Lieferscheinen der Entsor-

gungsbetriebe. 
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GM16 Erweiterungs-

möglichkeiten, 

Reserve 

Mit der Modernisierung wurde 

sämtliches Verdichtungspotential 

auf dem Grundstück oder im bzw. 

auf dem Gebäude ausgeschöpft 

oder  

Auf dem Grundstück sind Erweite-

rungsbauten möglich  

oder 

das Gebäude erlaubt die spätere 

Aufstockung bzw. den Ausbau von 

oberirdischen Gebäudeteilen. 

Die möglichen Erweite-

rungen bzw. Ausbauten 

müssen mindestens 10% 

der aktuellen Energiebe-

zugsfläche umfassen. 

Situations- 

oder Grund-

risspläne mit 

eingezeichne-

ten Erweite-

rungsmöglich-

keiten 

- Ganzes Gebäu-

de 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 
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Schallschutz       

SM01 Schallschutz der 

Gebäudehülle 

(Externe Quellen, 

Luftschall), 

Anforderungsni-

veau 1 

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-Schallpegel-

differenz liegen 6 dB und mehr 

unter den Mindestanforderungen 

der SIA-Norm 181:2006 und werden 

um mindestens 3 dB verbessert 

Oder 

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-Schallpegel-

differenz liegen 3 dB und mehr 

unter den Mindestanforderungen 

der SIA-Norm 181:2006, und nach 

der Baumassnahme werden die 

Mindestanforderungen der SIA-

Norm 181:2006 erfüllt. 

Der Nachweis hat nicht 

nur die Anforderungen an 

die Bauteile, sondern 

auch eine Beurteilung der 

vorgesehenen Bauteile zu 

umfassen. 

Schallschutz-

nachweis 

gemäss SIA-

Norm 

181:2006 mit 

Nachweis für 

die betroffe-

nen Bauteile 

- 211, 212, 213, 

214, 215, 216, 

221, 222, 224, 

226; (228, 271, 

272, 273, 281, 

282, 283) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 

SM02 Schallschutz der 

Gebäudehülle  

(Externe Quellen, 

Luftschall), 

Anforderungsni-

veau 2 

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-

Schallpegeldifferenz liegen 9 dB 

und mehr unter den Mindestanfor-

derungen der SIA-Norm 181:2006 

und werden um mindestens 6 dB 

verbessert  

oder  

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-Schallpegel-

differenz liegen 6 dB und mehr 

unter den Mindestanforderungen 

der SIA-Norm 181:2006, und nach 

der Baumassnahme werden die 

Mindestanforderungen der SIA-

Norm 181:2006 erfüllt. 

Bei Erfüllung des Anfor-

derungsniveaus 2 kann 

Anforderungsniveau 1 

ebenfalls als erfüllt 

angesehen werden. 

Schallschutz-

nachweis 

gemäss SIA-

Norm 

181:2006 mit 

Nachweis für 

die betroffe-

nen Bauteile 

- 211, 212, 213, 

214, 215, 216, 

221, 222, 224, 

226; (228, 271, 

272, 273, 281, 

282, 283) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 
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SM03 Schallschutz 

zwischen mehre-

ren Nutzungs-

einheiten (Luft- 

und Trittschall), 

Anforderungsni-

veau 1 

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-Schallpegel-

differenz liegen 6 dB und mehr 

unter (Luftschall) bzw. der Stan-

dard-Trittschallpegel um mehr als 

6 dB über (Trittschall) den Mindest-

anforderungen der SIA-Norm 

181:2006 und werden um mindes-

tens 3 dB verbessert 

Oder 

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-Schallpegel-

differenz liegen 3 dB und mehr 

unter (Luftschall) bzw. der Stan-

dard-Trittschallpegel um mehr als 

3 dB über (Trittschall) den Mindest-

anforderungen der SIA-Norm 

181:2006 und nach der Baumass-

nahme werden die Mindestanforde-

rungen der SIA-Norm 181:2006 

erfüllt. 

Nutzungseinheiten sind 

z.B. Wohnungseinheiten 

oder Gewerbebetriebe. 

Schallschutz-

nachweis 

gemäss SIA-

Norm 

181:2006 mit 

Nachweis für 

die betroffe-

nen Bauteile 

- 211, 212, 213, 

214, 215; (271, 

272, 273, 281, 

282, 283) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 
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SM04 Schallschutz 

zwischen mehre-

ren Nutzungs-

einheiten (Luft- 

und Trittschall), 

Anforderungsni-

veau 2 

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-Schallpegel-

differenz liegen 9 dB und mehr 

unter (Luftschall) bzw. der Stan-

dard-Trittschallpegel um mehr als 

9 dB über (Trittschall) den Mindest-

anforderungen der SIA-Norm 

181:2006 und werden um mindes-

tens 6 dB verbessert 

Oder 

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-Schallpegel-

differenz liegen 6 dB und mehr 

unter (Luftschall) bzw. der Stan-

dard-Trittschallpegel um mehr als 

6 dB über (Trittschall) den Mindest-

anforderungen der SIA-Norm 

181:2006 und nach der Baumass-

nahme werden die Mindestanforde-

rungen der SIA-Norm 181:2006 

erfüllt. 

Nutzungseinheiten sind 

z.B. Wohnungseinheiten 

oder Gewerbebetriebe. 

 

Schallschutz-

nachweis 

gemäss SIA-

Norm 

181:2006 mit 

Nachweis für 

die betroffe-

nen Bauteile 

- 211, 212, 213, 

214, 215; (271, 

272, 273, 281, 

282, 283) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 

SM05 Schallschutz von 

innen (Geräusche 

haustechnischer 

Anlagen), Anfor-

derungsniveau 1 

Die Mindestanforderungen an den 

Schutz gegen Geräusche haustech-

nischer Anlagen gemäss SIA-Norm 

181:2006 werden eingehalten 

oder 

die MINERGIE-ECO-Checkliste 

„Schallschutz Haustechnik“ wurde 

vollständig ausgefüllt und die 

Mindestanforderungen erreicht. 

Bezug der Checkliste auf 

der MINERGIE-Website. 

Liste der 

vorgesehenen 

Massnahmen 

zur Reduktion 

der Lärmbe-

lastung von 

haustechni-

schen Anlagen  

oder 

Ausgefüllte 

MINERGIE-

ECO- Check-

liste „Schall-

schutz Haus-

technik“ 

- 23, 24, 25, 26 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 
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SM06 Schallschutz von 

innen (Geräusche 

haustechnischer 

Anlagen), Anfor-

derungsniveau 2 

Die erhöhten Anforderungen an den 

Schutz gegen Geräusche haustech-

nischer Anlagen gemäss SIA-Norm 

181:2006 werden eingehalten 

oder 

Die MINERGIE-ECO-Checkliste 

„Schallschutz Haustechnik“ wurde 

vollständig ausgefüllt und die 

erhöhten Anforderungen erreicht. 

Bezug der Checkliste auf 

der MINERGIE-Website. 

Bei Erfüllung des Anfor-

derungsniveaus 2 kann 

Anforderungsniveau 1 

ebenfalls als erfüllt 

angesehen werden. 

Liste der 

vorgesehenen 

Massnahmen 

zur Reduktion 

der Lärmbe-

lastung von 

haustechni-

schen Anlagen  

oder 

Ausgefüllte 

MINERGIE-

ECO-

Checkliste 

„Schallschutz 

Haustechnik“ 

- 23, 24, 25, 26 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 

SM07 Schallschutz 

innerhalb der 

Nutzungseinhei-

ten (Luft- und 

Trittschall), 

Anforderungsni-

veau 1 

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-Schallpegel-

differenz liegen 3 dB und mehr 

unter (Luftschall) bzw. der Stan-

dard-Trittschallpegel um mehr als 

3 dB über (Trittschall) den Empfeh-

lungen Stufe 1 der SIA-Norm 

181:2006 und werden durch die 

Baumassnahmen um mindestens 3 

dB verbessert 

oder 

die Empfehlungen Stufe 1 der SIA-

Norm 181:2006 an den Schallschutz 

innerhalb von Nutzungseinheiten 

werden eingehalten. 

Vor allem zwischen 

Räumen mit unterschied-

licher Nutzung bzw. 

unterschiedlichen Ruhe-

bedürfnissen ist der 

Schallschutz innerhalb 

der Nutzungseinheiten 

besonders zu beachten. 

Schallschutz-

nachweis 

gemäss SIA-

Norm 

181:2006 

- 211, 212, 213, 

214, 215, 276, 

277; (271, 272, 

273, 274, 281, 

282, 283) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 
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SM08 Schallschutz 

innerhalb der 

Nutzungseinhei-

ten (Luft- und 

Trittschall), 

Anforderungsni-

veau 2 

Die bestehenden Werte der bewer-

teten Standard-Schallpegel-

differenz liegen 6 dB und mehr 

unter (Luftschall) bzw. der Stan-

dard-Trittschallpegel um mehr als 

6 dB über (Trittschall) den Empfeh-

lungen Stufe 1 der SIA-Norm 

181:2006 und werden durch die 

Baumassnahmen um mindestens 6 

dB verbessert 

oder 

die Empfehlungen Stufe 2 der SIA-

Norm 181:2006 an den Schallschutz 

innerhalb von Nutzungseinheiten 

werden eingehalten. 

- Schallschutz-

nachweis 

gemäss SIA-

Norm 

181:2006 

- 211, 212, 213, 

214, 215, 276, 

277; (271, 272, 

273, 274, 281, 

282, 283) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 

SM09 Raumakustik Die raumakustischen Anforderun-

gen der SIA-Norm 181:2006 an 

Unterrichtsräume und Sporthallen 

werden eingehalten 

oder 

die für die zutreffenden Raumnut-

zungen geltenden raumakustischen 

Anforderungen der DIN-Norm 

18041 werden eingehalten 

oder 

die Raumakustik wird durch die 

Baumassnahmen gegenüber dem 

Zustand vor der Modernisierung 

wesentlich verbessert. 

Wesentliche Verbesse-

rung: Reduktion der 

Nachhallzeit um mehr als 

35%. 

Schallschutz-

nachweis 

gemäss SIA-

Norm 

181:2006 

oder  

Beschrieb der 

getroffenen 

Massnahmen 

zur Verbesse-

rung der 

Raumakustik 

- 271, 272, 273, 

274, 276, 277, 

281, 282, 283; 

(211, 212, 213, 

214, 215) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 
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SM10 Lärmbelastung 

von Aufenthalts-

bereichen im 

Aussenraum 

In lärmbelasteten Gebieten wird mit 

geeigneten Massnahmen (Terrain-

gestaltung, Lärmschutzwand etc.) 

die Lärmbelastung der Aufent-

haltsbereiche im Aussenraum 

gegenüber dem Zustand vor der 

Modernisierung spürbar reduziert. 

Lärmbelastetes Gebiet: 

Der Belastungsgrenzwert 

der LSV für den Pla-

nungswert der Empfind-

lichkeitsstufe, in der das 

Gebäude liegt, wird 

überschritten. Aufent-

haltsbereiche im Aussen-

raum: Terrassen, Balko-

ne, Sitzplätze im Freien 

etc. 

Eine spürbare Reduktion 

erfordert eine Pegelver-

minderung von mindes-

tens 4 dB[A]. Mit Bepflan-

zungen kann dies in der 

Regel nicht erreicht 

werden. 

Liste der 

vorgesehenen 

Massnahmen 

zur Reduktion 

der Lärmbe-

lastung von 

Aufenthaltsbe-

reichen im 

Aussenraum 

- 40, 41, 221, 

228, 272 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, ev. Durchfüh-

rung von Kontrollmessungen 

vor und nach den Baumass-

nahmen. 

SM11 Beizug Fachper-

son Schallschutz 

Für die Bearbeitung des Schall-

schutzes und die Nachweisführung 

gemäss SIA 181 bzw. DIN 18041 

(Raumakustik) wurde eine geeigne-

te Fachperson beigezogen. 

- Schallschutz-

nachweis 

gemäss SIA-

Norm 

181:2006 mit 

Angabe der 

Fachperson 

- 211, 212, 213, 

214, 215; (271, 

272, 273, 281, 

282, 283) 

keine (Beizug Fachperson 

hat vor Ausschreibung 

stattzufinden) 

- 
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Innenraumklima       

IM01 Entfernung 

schadstoffhalti-

ger Bauteile 

Alle in der Gebäudevoruntersu-

chung festgestellten schadstoffhal-

tigen Bauteile in den von der 

Modernisierung betroffenen Ge-

bäuden bzw. Gebäudeteilen wurden 

fachgerecht ausgebaut und ent-

sorgt. 

Für die Voruntersuchung 

besteht eine separate 

Vorgabe (Ausschlusskrite-

rium) 

- Werkvertrag 

des beauftrag-

ten Unterneh-

mens, Digital-

fotos, Liefer-

scheine 

11 Die Einhaltung der SIA-

Empfehlung 430 ist in den 

Vorbedingungen der 

Ausschreibungsunterla-

gen aufzuführen. Die 

Leistungsbeschriebe der 

Ausschreibung haben alle 

Elemente der Voruntersu-

chung und des Rückbau-

konzepts zu enthalten. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Dokumentation 

mittels Digitalfotos und 

Lieferscheinen der Entsor-

gungsbetriebe. 

IM02 Rauchen im 

Gebäude 

Im ganzen Gebäude besteht ein 

absolutes Rauchverbot 

oder 

allenfalls eingerichtete Raucher-

räume werden mechanisch belüftet 

und gegenüber angrenzenden 

Räumen im Unterdruck gehalten. 

Überlagerungen mit anderen 

Raumnutzungen finden nicht statt. 

Falls im Gebäude vor der 

Modernisierung geraucht 

wurde, sind alle Oberflä-

chen der Hauptnutzräume 

zu reinigen oder neu zu 

beschichten. 

Prinzipskizze 

oder Be-

schrieb Lüf-

tungsanlage 

Raucherräume 

- 244, 245, 285, 

947 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung (auch Be-

schriftungen etc. in den 

Räumen vorsehen). 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Kontrollmes-

sungen der Luftvolumina. 

IM03 Rauchen ausser-

halb des Gebäu-

des 

Die Bereiche im Aussenraum, in 

denen geraucht werden darf, 

werden deutlich sichtbar gekenn-

zeichnet. Sie befinden sich in einem 

Abstand von mindestens 5 Metern 

von Fenstern, Türen oder Aussen-

luftdurchlässen von Lüftungsanla-

gen entfernt. 

- Plan Aussen-

anlagen mit 

eingezeichne-

tem Raucher-

bereich 

- 227, 285, 947 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung (Beschriftun-

gen und Kennzeichnungen 

im Aussenbereich). 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 
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IM04 Bodenbeläge In den von der Modernisierung 

betroffenen Gebäudeteilen werden 

allenfalls vorhandene Teppiche 

entfernt und keine neuen Teppiche 

verlegt. 

Teppiche können einen 

negativen Einfluss auf das 

Innenraumklima haben. 

Ausgenommen von dieser 

Vorgabe sind durch die 

Gebäudebenutzenden 

ausgelegte Teppiche oder 

kleinflächige Anwendun-

gen (z.B. Schmutzschleu-

sen). 

- Auszug Werk-

vertrag  

281 In den Leistungsbeschrie-

ben der Ausschreibung 

darf keine Lieferung oder 

Verlegung von Teppichen 

(ausgenommen kleinflä-

chige Anwendung wie z.B. 

bei Schmutzschleusen) 

enthalten sein. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

IM05 Lungengängige 

Fasern 

Bestehende oder neu eingebaute 

Baustoffe, welche lungengängige 

Fasern abgeben können (z.B. 

Mineralfaserdämmstoffe), stehen 

mit der Raumluft nicht direkt in 

Verbindung. 

Allseitige Abdeckung z.B. 

mittels Ausbauplatten, 

Vlies oder Kraftpapier. 

- Detailplan von 

Baukonstrukti-

onen, bei 

welchen 

Mineralfaser-

dämmstoffe im 

Innenraum 

verwendet 

werden, 

Digitalfotos. 

211, 212, 213, 

214, 215, 248, 

255, 271; (221, 

224, 225, 226, 

272, 273, 276, 

277, 281, 282, 

283, 284) 

Diese Vorgabe ist in den 

Vorbedingungen der 

Ausschreibungsunterla-

gen aufzuführen. Die 

Leistungsbeschriebe der 

Ausschreibung haben die 

entsprechenden Schichten 

für die Abdeckung zu 

enthalten. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Dokumentation 

mit Digitalfotos. 

IM06 Reinigungsfähig-

keit luftführen-

der Bauteile 

(Lüftungs- und 

Klimaanlagen) 

Alle bestehenden luftführenden 

Bauteile werden vor Gebäudebezug 

gereinigt und die Luftfilter ausge-

wechselt. Die Oberflächen ersetzter 

oder neu eingebauter luftführender 

Bauteile werden konstruktiv und 

fertigungstechnisch so gestaltet, 

dass Schmutzablagerungen nicht 

begünstigt werden und in allen 

Teilen eine vollständige Reinigung 

möglich ist. Planung und Ausfüh-

rung entsprechen den Vorgaben der 

SWKI-Richtlinie VA104-1 „Hygiene-

Anforderungen an raumlufttechni-

sche Anlagen“. 

z.B. keine gerippten 

Innenflächen oder porö-

sen Auskleidungen; keine 

lösemittelhaltigen Anstri-

che und Dichtungsmateri-

alien; Dämmungsmaterial 

darf keine direkte Berüh-

rung mit der transportier-

ten Luft haben. 

Alle luftführenden Kom-

ponenten müssen ohne 

Demontage  (Ausnahme 

Luftdurchlässe) inspiziert 

und gereinigt werden 

können. 

Prinzipschema 

Lüftungsanla-

ge 

Digitalfotos, 

Produktdaten-

blätter 

244, 245 Diese Vorgabe ist in den 

Vorbedingungen der 

Ausschreibungsunterla-

gen aufzuführen. Die 

Leistungsbeschriebe der 

Ausschreibung sind so zu 

formulieren, dass die 

Vorgaben der SWKI-

Richtlinie VA 104-01 

eingehalten werden. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Dokumentation 

mittels Digitalfotos und 

Produktdatenblättern (Rohr-

materialien, Dämmungen 

etc.). 

victork
Textfeld
Vorgabe temporär ausgesetzt
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IM07 Einregulierung 

der Luftmengen 

(Lüftungs- und 

Klimaanlagen), 

Konzept 

Die ersetzten oder neu eingebauten 

Teile der Luftverteilung lassen eine 

raumweise Einregulierung der 

Luftmengen zu. Die Luftmengen 

entsprechen den Anforderungen 

der SIA-Norm 382/1:2007. 

Um die gemäss Planung 

erforderlichen Luftmen-

gen einhalten zu können, 

ist eine raumweise 

Einstellmöglichkeit (z.B. 

verstellbare Zuluftausläs-

se) vorzusehen. 

Kurzbeschrieb 

Lüftungsanla-

ge mit Luft-

mengenbe-

rechnung 

- 244, 245 Die Leistungsbeschriebe 

der Ausschreibung haben 

die entsprechenden 

Elemente für die Einregu-

lierung der Luftmengen zu 

enthalten. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

IM08 Einregulierung 

der Luftmengen 

(Lüftungs- und 

Klimaanlagen), 

Umsetzung 

 

In Räumen, welche durch ersetzte 

oder neu eingebauten Anlagen 

belüftet werden, werden die Luft-

mengen nach Fertigstellung der 

Installationen raumweise eingere-

gelt und mittels Protokoll fest-

gehalten. Sie entsprechen den der 

tatsächlichen Belegung angepass-

ten Planungswerten. 

 

Um die gemäss Planung 

erforderlichen Luftmen-

gen einhalten zu können, 

ist eine raumweise 

Einregulierung anhand 

der zum Zeitpunkt des 

Bezugs bekannten Bele-

gung notwendig. 

- Protokoll 

Einregulierung 

Luftmengen 

244, 245 Die Leistungsbeschriebe 

der Ausschreibung haben 

die Einregulierung mittels 

raumweiser Messungen 

zu enthalten. 

Einplanen des richtigen 

Zeitpunktes für die Einregu-

lierung, Kontrolle der Umset-

zung auf der Baustelle, 

Dokumentation mittels 

Messprotokollen. 

IM09 Anordnung von 

Aussenluftfas-

sungen und 

Fortluftöffnun-

gen (Lüftungs- 

und Klimaanla-

gen) 

Die Aussenluftfassungen von 

ersetzten oder neu eingebauten 

Anlagen werden so angeordnet, 

dass die eintretende Luft so sauber 

und im Sommer so kühl wie mög-

lich ist. Planung und Ausführung 

entsprechen den Vorgaben der SIA-

Norm 382/1:2007 „Lüftungs- und 

Klimaanlagen“ (Kapitel 5.12). 

- Prinzipschema 

Lüftungsanla-

ge 

- 244, 245 Die Leistungsbeschriebe 

der Ausschreibung haben 

die entsprechenden 

Eigenschaften der Aus-

senluftfassungen zu 

enthalten. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

IM10 Luftkonditionie-

rung bei Lüf-

tungsanlagen  

Die neu eingebauten Lüftungsanla-

gen enthalten keine Luftkonditio-

nierung (Entfeuchtungs- oder 

Befeuchtungsanlagen). Die Luft-

konditionierung von bestehenden 

Anlagen wird ausser Betrieb 

genommen oder ausgebaut. 

Zur Vermeidung von zu 

trockener Raumluft kann 

im Winter die Aussenluft-

menge gem. SIA-Norm 

382/1 reduziert werden. 

Diese Vorgabe ist bei 

speziellen Nutzungen wie 

Museen etc. nicht an-

wendbar. 

Prinzipschema 

Lüftungsanla-

ge 

- 244, 245 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 
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IM11 Legionellen: 

Temperatur im 

Leitungssystem 

Die Temperatur im warm gehalte-

nen Teil von ersetzten oder neu 

eingebauten Warmwasser-Verteil- 

und Steigleitungen beträgt an allen 

Stellen dauerhaft mindestens  

55°C. Die Temperatur des Kaltwas-

sers beträgt nicht mehr als 20°C. 

Alle Verteil- und Steiglei-

tungen sollten hervorra-

gend gedämmt werden, 

da die Warmhaltung der 

Leitungen viel Energie 

braucht. 

Bestätigung 

Sanitärplaner 

Messergebnis-

se Wassertem-

peratur 

253, 254, 255; 

(251, 252, 256) 

Die Leistungsbeschriebe 

der Ausschreibung haben 

die entsprechenden 

Massnahmen (z.B. Pum-

pen, Regelungen, Däm-

mungen)  zu enthalten. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Dokumentation 

mittels Messung. 

IM12 Legionellen: 

Temperatur im 

Warmwasser-

speicher 

Das ganze Volumen von bestehen-

den oder neu eingebauten Warm-

wasserspeichern wird täglich 

während einer Stunde auf mindes-

tens 60°C erwärmt. 

Eine Erwärmung auf 60°C 

ist nötig, um das Legio-

nellenrisiko zu minimie-

ren. 

Bestätigung 

Sanitärplaner 

Messergebnis-

se Wassertem-

peratur 

253, 254; (242, 

243) 

Die Leistungsbeschriebe 

der Ausschreibung haben 

die entsprechenden 

Massnahmen (z.B. Nach-

heizelement)  zu enthal-

ten. 

Rechtzeitige Information der 

zuständigen Personen der 

beauftragten Unternehmen, 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle (Einstellung 

Regelung Speicherladung), 

Dokumentation mittels 

Messung. 

IM13 Legionellen: 

Leitungen und 

Armaturen 

Die ersetzten oder neu installierten 

Leitungen werden korrekt dimensi-

oniert, auf dem kürzest möglichen 

Weg geführt und bestehen aus 

korrosionsbeständigem Material. 

Toträume wie z.B. bei Armaturen 

oder nur sporadisch genutzten 

Anschlussleitungen werden konse-

quent vermieden. Korrodierte 

Leitungen werden entweder saniert 

oder ersetzt. 

Die Vermehrung von 

Legionellen findet vor 

allem im stehenden 

Wasser statt. Die Anwe-

senheit von Rost oder 

Schlamm begünstigt 

diesen Prozess. 

Bestätigung 

Sanitärplaner 

- 253, 254 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung (z.B. Ersatz 

oder Sanierung korrodier-

ter Leitungen). 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

IM14 Kühltürme oder 

Nass-Rückkühler 

Die Luftströme von adiabatischen 

Kühlern oder nassen Rückküh-

lern/Kühltürmen stehen mit der 

Raumluft nicht in Verbindung. Der 

Abstand zu öffenbaren Fenstern, 

Türen oder begehbaren Aussenbe-

reichen beträgt mindestens 10 

Meter.  

Von nassen Rückkühlern 

geht die Gefahr einer 

Verbreitung von Legionel-

len aus. 

Prinzipschema 

Lüftungsanla-

ge 

- 244, 245 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 
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IM15 Analyse der 

Radonbelastung 

Die Radonbelastung in bestehenden 

Gebäuden wurde vor der Moderni-

sierung mittels geeigneten Mes-

sungen überprüft. 

Die anzuwendenden 

Messbedingungen sind im 

QS-Dokument MINERGIE-

ECO aufgeführt. 

Ausdruck 

Radonbelas-

tung der 

Standortge-

meinde 

- - Keine. Keine. 

IM16 Massnahmen zur 

Reduktion der 

Radonbelastung 

Die Ergebnisse der Radonmessun-

gen haben ergeben, dass in keinem 

gemessenen Raum eine Belastung 

von mehr als 100 Bq vorliegt 

oder 

Die Ergebnisse der Radonmessun-

gen haben ergeben, dass eine 

Belastung von mehr als 100 Bq 

vorliegt. In Absprache mit der 

kantonalen Radonfachstelle oder 

dem Bundesamt für Gesundheit 

werden Massnahmen ergriffen, 

welche sicherstellen, dass die 

Radonkonzentration in den Haupt-

nutzungsräumen nach der Moder-

nisierung 100 Bq nicht übersteigt. 

- Ergebnisse 

Radonmes-

sungen, Liste 

der vorgese-

henen Mass-

nahmen zur 

Reduktion der 

Radon-

Belastung. 

- 201, 211, 225, 

244; (272, 273, 

274, 276, 281, 

282, 283, 285) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase (Massnah-

menliste) in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle, Kontrollmes-

sungen der Radonbelastung. 

IM17 Nicht ionisieren-

de Strahlung 

(NIS-Zonenplan) 

Ein NIS-Zonenplan mit der entspre-

chenden Raumzuordnung nach 

Nutzungszonen (A, B) wurde für die 

von der Modernisierung betroffenen 

Gebäudeteile erstellt. 

Als Nutzungszonen A 

gelten Orte, an denen sich 

vorwiegend Nutzer 

aufhalten, die als beson-

ders empfindlich einge-

stuft werden (z.B. Kinder-

krippen, -horte, -gärten 

und -spielplätze, Schlaf-

zimmer, Bettenzimmer). 

Als Nutzungszonen B 

gelten Räume, in denen 

sich Personen regelmäs-

sig während längerer Zeit 

aufhalten.  

NIS-Zonenplan - - Keine (die Erstellung des 

Zonenplans hat vor der 

Ausschreibung zu erfol-

gen). 

Keine (die Erstellung des 

Zonenplans hat vor der 

Realisierung zu erfolgen). 
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IM18 Nicht ionisieren-

de Strahlung 

(Hauptleitungen) 

In den von der Modernisierung 

betroffenen Gebäudeteilen erfolgt 

die Führung der Hauptleitungen 

(inkl. Trassen) und Steigzonen 

sowie die Anordnung von Verteilan-

lagen und Racks für Starkstromin-

stallationen nicht in Räumen der 

Nutzungszonen A. 

Ein möglichst grosser 

Abstand zu Hauptleitun-

gen und Steigzonen 

vermindert die Belastung 

der Gebäudebenutzenden 

mit nicht ionisierender 

Strahlung. 

Prinzipschema 

Elektroinstal-

lationen  

- 231, 232, 234 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

IM19 Nicht ionisieren-

de Strahlung 

(Einführung 

Werkleitungen) 

Die Einführung der Mehrzahl der 

Werkleitungen ins Gebäude erfolgt 

an einem Ort. 

Betroffen sind leitfähige 

Leitungen wie z.B. für 

Gas, Wasser, Fernwärme, 

Elektrizität etc.. Kommu-

nikationsleitungen sind 

nicht betroffen von dieser 

Vorgabe. 

Prinzipschema 

Elektroinstal-

lationen 

- 232, 241, 253 

(243, 254) 

Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

IM20 Nicht ionisieren-

de Strahlung 

(Konzept Er-

dungsanlage) 

Die Erdungsanlage (Erdung, Poten-

zialausgleich, Blitz- und Überspa-

nungsschutz unter Einbezug der 

Versorgungsleitungen von Heizung, 

Lüftung, Kälte und Sanitär) der von 

der Modernisierung betroffenen 

Gebäudeteile wurde durch eine 

Fachperson untersucht und die im 

Sinne einer Strahlungsreduktion 

vorgeschlagenen Verbesserungs-

massnahmen vollständig umge-

setzt. 

Aufgrund von Kriechströ-

men (z.B. in Nähe von 

Bahnanlagen) kann eine 

grosse Belastung der 

Gebäudebenutzenden mit 

nicht ionisierender Strah-

lung erfolgen. 

Liste Mass-

nahmen 

Erdungsanlage 

- 23, 24, 25 Umsetzung der Ergebnis-

se aus den Verbesse-

rungsmassnahmen in der 

Ausschreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 

IM21 Nicht ionisieren-

de Strahlung 

(Verlegung von 

Leitungen) 

Die Verlegung von Leitungen erfolgt 

in Räumen der Nutzungszonen A 

ausschliesslich im Wandbereich 

(keine raumquerende Verlegung). 

Ein möglichst grosser 

Abstand zu Leitungen 

vermindert die Belastung 

der Gebäudebenutzenden 

mit nicht ionisierender 

Strahlung. 

- Elektroinstal-

lationsplan  

231, 232, 234 Umsetzung der Ergebnis-

se aus der Projektie-

rungsphase in der Aus-

schreibung. 

Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle. 
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IM22 Auslüftung nach 

Fertigstellung 

(Schadstoffemis-

sionen) 

Zwischen dem Abschluss der 

Baumassnahmen und dem Datum 

des Bezugs liegen mindestens 30 

Tage. In dieser Zeit wird eine gute 

Durchlüftung der Räume gewähr-

leistet. 

Während der Auslüftung 

können allenfalls vorhan-

dene Schadstoffe abge-

führt und dadurch die 

Raumluftbelastung 

erheblich reduziert 

werden. 

- Terminplan 

Realisierungs-

phase 

- Keine. Kontrolle der Umsetzung auf 

der Baustelle (Absperren der 

betroffenen Räume, Lüf-

tungsbetrieb überwachen). 

IM23 Raumluftmes-

sungen (CO2) 

Nach Fertigstellung des Gebäudes 

werden in den von der Modernisie-

rung betroffenen Gebäudeteilen 

Raumluftmessungen durchgeführt. 

Die Messwerte der CO2-

Konzentration aller untersuchten 

Räume liegen bei voller Belegung 

unter dem Grenzwert für Raumluft-

qualität RAL 3 gemäss SIA-Norm 

382/1.  

Die einzuhaltenden 

Messbedingungen sind im 

aktuell gültigen QS-

Dokument ME-ECO 

dokumentiert. Die maxi-

male CO2-Konzentration 

gemäss SIA-Norm 382/1 

beträgt für RAL 3 (Wohn-, 

Aufenthalts- und Büro-

räume) 1350 ppm. 

- Ergebnisse 

Raumluftmes-

sungen CO2 

244, 245 Erwähnung der Kontroll-

messungen in den Vorbe-

dingungen der Ausschrei-

bung. 

Organisation und Durchfüh-

rung der Kontrollmessungen, 

Einfordern des Messberichts. 

IM24 Raumluftmes-

sungen (TVOC) 

Nach Fertigstellung des Gebäudes 

werden in den von der Modernisie-

rung betroffenen Gebäudeteilen 

aktive Raumluftmessungen durch-

geführt. Die Messwerte der TVOC-

Konzentration aller untersuchten 

Räume liegen unter 1'000 μg/m3. 

Die einzuhaltenden 

Messbedingungen sind im 

aktuell gültigen QS-

Dokument ME-ECO 

dokumentiert. 

- Ergebnisse 

Raumluftmes-

sungen TVOC 

273, 281, 285; 

(211, 216, 221, 

225, 23, 24, 25, 

271, 272, 274, 

276, 277, 282, 

283, 287) 

Erwähnung der Kontroll-

messungen in den Vorbe-

dingungen der Ausschrei-

bung. Konkrete Mass-

nahmen siehe Vorgabe 

AN08. 

Organisation und Durchfüh-

rung der Kontrollmessungen, 

Einfordern des Messberichts. 

IM25 Raumluftmes-

sungen (Radon) 

Nach Fertigstellung des Gebäudes 

werden in den von der Modernisie-

rung betroffenen Gebäudeteilen 

Radonmessungen durchgeführt. 

Die Messwerte der Radon-

Konzentration aller untersuchten 

Räume liegen unter 100 Bq.  

Die einzuhaltenden 

Messbedingungen sind im 

aktuell gültigen QS-

Dokument ME-ECO 

dokumentiert. 

- Ergebnisse 

Raumluftmes-

sungen Radon 

201, 211, 225, 

244; (272, 273, 

274, 276, 281, 

282, 283, 285) 

Erwähnung der Kontroll-

messungen in den Vorbe-

dingungen der Ausschrei-

bung. Konkrete Mass-

nahmen siehe Vorgabe 

IM16. 

Organisation und Durchfüh-

rung der Kontrollmessungen, 

Einfordern des Messberichts. 
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IM26 Abnahmemes-

sungen (Nicht 

ionisierende 

Strahlung) 

Mittels Abnahmemessungen wird 

die Einhaltung der Grenzwerte 

stichprobenweise überprüft. In 

Räumen der Nutzungszone A 

werden 1 µT bzw. 500 V/m und in 

den übrigen Räumen die Grenzwer-

te der NISV nicht überschritten. 

Weiterführende Informa-

tionen siehe Planungs-

richtlinie Nichtionisieren-

de Strahlung (PR-NIS) des 

Amts für Hochbauten der 

Stadt Zürich. 

- Ergebnisse 

Abnahmemes-

sungen Nicht-

ionisierende 

Strahlung 

23 

 

Erwähnung der Kontroll-

messungen in den Vorbe-

dingungen der Ausschrei-

bung. 

Organisation und Durchfüh-

rung der Kontrollmessungen, 

Einfordern des Messberichts. 
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Anzahl der Vorgaben 

 
Kriterium Anzahl 

Ausschlusskriterien 12 

Materialien und Bauprozesse 20 

Gebäudekonzept 16 

Schallschutz 11 

Innenraumklima 26 

Total 85 

 

 




